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Theoderich, romischer Patricius und Konig der Goten.
Von Ludwig Schmidt.

Die Aufgabe einer voraussetzungslosen Geschichtswissen-
schaft ist es, den wahren Verlauf der Dinge auf Grund einer als
zuverlassig erkannten Uberlieferung zu ergriinden und sich von
dem EinfluB jeweils herrschender, zeitlich bedingter Ideologien
frei zu halten. Aber mehr denn je sieht man sich jetzt veranlaBt,
einer iippig ins Kraut geschossenen Tendenzliteratur auf dem
Gebiet der iltesten germanischen Geschichte — die zahlreichen
fast ausnahmslos mehr oder weniger kitschigen, denselben Stoff
behandelnden Dramen und Romane kommen hier auBer Betracht —
das Goethe-Wort entgegenzuhalten: «Was ihr den Geist der
Zeiten heiBt, das ist im Grund der Herren eigener Geist, in dem
die Zeiten sich bespiegeln.» Was uns da von den Zustinden
unserer frithesten Vergangenheit vorgetragen wird, ist zumeist ein
konstruiertes Wunschbild, das den aus den Quellen zu erschlieBen-
den Tatsachen in keiner Weise entspricht. Zu den gegenwartig
in den Vordergrund des Interesses gestellten Personlichkeiten
jener Epoche gehoért der Ostgotenkonig Theoderich, den man gern,
aber ohne zwingende Beweise, mit der Glorie des Nationalhelden
umgeben mochte, wihrend umgekehrt der wahrhaft deutsch ge-
sinnte Frankenkonig Karl, der «Sachsenschlichter», sich die
schlimmsten Verunglimpfungen gefallen lassen muB. Da der Ost-
gote auch einen Teil der Schweiz beherrscht hat, erscheint es an-
gemessen, an diesem Ort die Fragen nach der nationalen Ein-
stellung dieses Konigs zu beriihren.

Man liest so viel von der «staatenbildenden Organisations-
kraft> der Germanen, doch muB man da viel Wasser in den Wein
gieBen. Wire das zutreffend, so miiBten die in der nordischen
Urheimat Zuriickgebliebenen, die am stirksten ihre nationale
Figenart bewahrt haben, sich in besonders hervorragender Weise
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als Staatsvolker betitigt haben und noch betitigen, was aber der
Wirklichkeit nicht entspricht. Die Kimpfe, die die Germanen, als
sie sich von ihren Ursitzen auf deutschem Neuland ausbreiteten,
zunidchst mit der dort ansdssigen Vorbevélkerung illyrischer und
keltischer Nationalitit auszufechten hatten, setzen das Bestehen
einer gewissen staatlichen und militirischen Organisation voraus,
von der bei den in der Heimat verbliebenen, unter keinem Druck
stehenden Volksteilen noch kaum die Rede war. Aber die Ansitze
einer solchen sind in den auf die Kriegszustinde folgenden Frie-
densperioden immer wieder verkiimmert. So ist bis in spite Zeit
hinein von einer Autoritit des Staates wenig zu spiiren. Feste
Verbinde innerhalb der Vo6lkerschaft waren allein die Sippen, die
aber andauernd miteinander in Fehde lagen und die allgemeine
Sicherheit gefihrdeten. Die Bedeutung des obersten Staats-
organes, der Landesgemeinde, in der die GroBbauern den Ton an-
gaben, war praktisch gering. Der Konig, soweit ein solcher
existierte, war formell Vertreter des ganzen Volkes, faktisch aber
mit nur sehr geringen Befugnissen ausgestattet; in der Haupt-
sache vermochte er allein durch vorbildliches Handeln und iiber-
zeugende Rede sich Geltung zu verschaffen. Eine Treuepflicht
gab es nur fiir die dem koniglichen Gefolge Angehérigen, nicht
fiir die iibrigen Volksgenossen; eine engere Verbundenheit zwi-
schen Volk und Herrscher bestand nicht. Der Schwerpunkt der
Stellung des Konigs lag in seinem Amte als Heerfiihrer; als
solcher besaB er, ebenso wie der nur fiir den Kriegsfall eingesetzte
Herzog bei den konigslosen Staaten, eine Befehls- und Strafgewalt.
Diese hat aber sehr hiufig an dem entgegengesetzten Willen des
versammelten Heeres ihre Grenze gefunden; an der Klippe eines
kurzsichtigen Egoismus der Masse sind vielfach die fithrenden
Personlichkeiten gescheitert. Immerhin konnte diese Kompetenz,
wenn sie sich in einer klugen und kraftvollen Personlichkeit ver-
korperte, die Entstehung eines festgefiigten Staatswesens mit oder
ohne monarchische Spitze begiinstigen, daB sie aber allein da-
fiir nicht ausreichte, bedeutete ein Versagen der schépferischen
Kraft der Nation auf diesem Gebiete; es bedurfte dazu des wei-
teren der Anlehnung an romische Verhiltnisse, an das voll-
kommenste Staatswesen der damaligen Welt. Der erste, der diesen
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Weg beschritten hat, war der Markomannenkonig Marbod, der
bei einem lidngeren Aufenthalte in Rom Einblick in die Grund-
lagen der romischen Weltherrschaft gewonnen hatte. IThm war es
gelungen, in Bohmen eine Monarchie zu begriinden, die durch
ihre straffere Leitung sich vorteilhaft von den anderen, nur locker
gefiigten germanischen Volksstaaten unterschied. Von seinem
ebenfalls mit den rémischen Verhiltnissen wohl vertrauten Zeit-
genossen und Gegenspieler Armin wird berichtet, daB er nach
der Konigsherrschaft gestrebt habe (Tac. ann. II, 88); stellt man
hierzu die Angabe, daB in der Schlacht zwischen ihm und Marbod
die beiden Heere gegeneinander in nach romischer Weise ge-
ordneten Schlachtreihen gefochten hitten (Tac. ann. II, 45), so
wird man geneigt sein, anzunehmen, daB auch der Cheruskerfiirst
es versucht hat, die von ihm geplante Monarchie unter Verwertung
romischer Ideen zu gestalten. Bei diesen Anfingen einer ver-
heiBungsvollen Entwickelung ist es aber zunichst verblieben. Erst
den Franken war es beschieden, durch die gliickliche Verschmel-
zung germanischen und romanischen Gedankengutes jenes Ziel zu
erreichen. Und erst im frinkischen Reiche fanden die iibrigen
deutschen Stimme den Haltpunkt, um zu einer nationalen Kon-
zentration zu gelangen.

Dagegen haben die auf rein nationaler Grundlage beruhenden
germanischen Staatsgriindungen es nicht zu einem dauerhaften,
gesunden Dasein bringen konnen. Das gilt vor allem von den
Langobarden. Deren Konige haben es nicht vermocht, die aus-
einanderstrebenden Elemente ihres Volkes fest zusammenzuhalten
und der Gesamtheit unterzuordnen; sie sind in der Hauptsache
nicht viel mehr als die Oberfeldherren unzuverlidssiger Kleinfiirsten
gewesen. Und ebenso krankte an chronischer innerer Schwiche
der konigslose Staat der kontinentalen Sachsen trotz scheinbarer
auBerer Geschlossenheit; die einzelnen Gaue und Provinzen gingen
meist ihre eigenen Wege, und die kastenartig gegeneinander ab-
geschlossenen Stinde lagen sich fortdauernd in den Haaren. Die
in viele Staaten zersplitterten Angelsachsen in Britannien haben
es nach langen inneren Kiampfen im 9. Jahrhundert zu einem ein-
heitlichen Gemeinwesen gebracht, wobei aber die straffe Organi-
sation der romischen Kirche das Vorbild war. Und die englische
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Nation in der Bedeutung und Geschlossenheit, wie sie noch jetzt
wirksam erscheint, verdankt ihre Entstehung erst der Herrschaft
der Normannen; diese aber waren zu Franzosen geworden, also
von romischen Anschauungen beeinfluf3t. '

Bei den Goten hat es schon in frither Zeit nicht an Bestre-
bungen gefehlt, zur Aufrichtung eines national - germanischen
Staates zu gelangen. Wir diirfen trotz gegenteiliger Behauptung
nicht daran zweifeln, daB die Politik des Westgotenkonigs Alarich
von solchen Gedanken bestimmt gewesen ist!. Von seinem Nach-
folger Athaulf ist eine diesbeziigliche AuBerung gut bezeugt: er
hatte im Jahre 414 erklirt, er sei von seiner urspriinglichen Idee,
das romische Reich durch einen gotischen Nationalstaat zu er-
setzen, nunmehr abgekommen; in der Erkenntnis, daB die Goten
in ihrer Ziigellosigkeit nicht fihig seien, Gesetzen zu gehorchen,
habe er sich die Aufgabe gesetzt, durch die Kraft seines Volkes
den rémischen Namen wieder herzustellen und zu vergroBern, statt
ihn zu vernichten 2. Dieses Programm mit dem Verzicht auf eigene
Gedanken ist richtungweisend geworden fiir die Reichsgriindungen
der Ostgermanen auf romischem Boden, am ausgepragtesten fiir
die Herrschaft der Ostgoten in Italien.

Bald nachdem diese unter den drei Briidern aus dem Ge-
schlechte der Amaler Walamer, Thiudimer und Widimer in Pan-
nonien sich niedergelassen hatten, ward dem Thiudimer von seiner
Kebse FErelieva ein Sohn, Theoderich, geboren (4567). Dieser
wurde noch im Kindesalter als Geisel fiir die Aufrechterhaltung
des zwischen Ostrom und den Goten abgeschlossenen Friedens-
vertrages nach Konstantinopel entsandt. Ohne Zweifel sind die
Eindriicke, die der junge Konigssohn wihrend seines mehrjahrigen
Aufenthaltes in der Kaiserstadt gewonnen hat, von groBer Be-
deutung fiir seine spitere Einstellung gegeniiber der rémischen
Kultur gewesen. Nachdem er im Jahre 471 auf den gotischen Ko-
nigsthron gelangt war, fiihrte er sein Volk nach Niedermdosien,
wo er bald als Freund, bald als Feind der Ostromer auftrat. Um
den unbequemen Nachbarn los zu werden, schlo8 der Kaiser Zeno

1 Vgl. L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stimme I? (1934) 5. 422
. Orosms adv. pag. VII, 43.
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im Jahre 488 mit ihm einen Vertrag, demzufolge jener gegen den
Soldnerkonig Odowakar in Italien zu Felde ziehen und an dessen
Stelle und in dessen Gebiet als kaiserlicher Beauftragter, als
patricius, regieren sollte. Das Volkskonigtum Theoderichs war
damit erloschen, denn die Expedition war nicht eine Volkssache,
sondern das Unternehmen des vom Kaiser dazu ernannten Heer-
meisters Theoderich als des Fiihrers eines von Freiwilligen
seines Volkes und anderer Germanen, aber auch von Angehorigen
fremder Nationen gestellten byzantinischen Heeres. Erst nach der
Beseitigung Odowakars haben die Feldzugsteilnehmer den Amaler
zum Konige ausgerufen 3; insofern die Hauptmasse sich aus Ost-
goten zusammensetzte, konnte allerdings jetzt von einer Erneue-
rung des gotischen Koénigtums gesprochen werden; aber die
rechtlichen Grundlagen desselben waren gegen frither vollig ver-
andert. Die Theoderich anfinglich zugestandenen Befugnisse sind
im Jahre 497 durch ein neues Abkommen mit dem Kaiser wesent-
lich erweitert worden; doch blieb seine staatsrechtliche Stellung
im Grunde die gleiche. Sein Machtbereich war raumlich begrenzt,
beschrinkt auf den Umfang der fritheren italischen Priafektur 4.
(Die Angliederung der zur gallischen Prafektur gehoérigen Pro-
vence im Jahre 510 war eine Abweichung, die aber als MaBnahme
zum Schutze Italiens von Byzanz widerspruchslos hingenommen
wurde.) Das von den Goten besetzte Gebiet bildete nach wie
vor kein eigenes Territorium, sondern nur einen Bestandteil des
romischen Reiches?®. Die Goten galten als auslandische Soldaten,
die nach eigenem Rechte lebten und die Aufgabe hatten, den
Reichsteil gegen innere und duBere Feinde zu schiitzen. Der r6-
mische Staatsorganismus blieb in der hergebrachten Form be-
stehen; das Oberhaupt war der in Byzanz regierende Kaiser,
Theoderich nur sein delegierter Stellvertreter, nicht sein Kollege;

3 Anon. Vales. 12, 57: Gothi sibi confirmaverunt Theodericum regem,
d. h. nicht «bestitigen », sondern «einsetzen ».

+ L. Schmidt, a.a.O., S. 360, 373. Es handelte sich um Italien mit den
Inseln, Raetia I, II, Pannonia I, II, Savia, Noricum ripense und medi-
terraneum. Die frither hierzu gehdrigen afrikanischen Provinzen waren im
Besitze der Wandalen. Uber Ritien I (Ostschweiz) s. diese Zeitschr. 18,

360 ff. :
5 Die Belege bei L. Schmidt 12, 366.
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er war im Prinzip nicht berechtigt, MaBnahmen zu treffen, die
das romische Gesamtreich angingen: es blieben daher dem Kaiser
vorbehalten die Gesetzgebung, die Miinzprigung, die Verleihung
des romischen Biirgerrechts, die Vertretung nach auBen. Was
neuerdings G. Vetter in seiner stark unter neuzeitlichen An-
schauungen stehenden Arbeit: Die Ostgoten und Theoderich (For-
schungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte XV, 1938), S. 115
fiir eine schon von Odowakar ausgeiibte Gesetzgebungshoheit
Theoderichs geltend macht, ist unzutreffend; die kirchliche 1lex,
die Odowakar im Jahre 502 erlieB, war nur die Erneuerung eines
“kaiserlichen Gesetzes 6. Miinzhoheit setzt die Prigung von
Miinzen mit dem eigenen Bild und Namen voraus; es sind uns
aber von kursfihigen gotischen Miinzen in Silber und Kupfer (die
autonome G old pragung galt auch in souverinen Staaten damals
noch als ein anerkanntes Reservat des Kaisers) keine solchen er-
halten. Die zeitlose Formula de moneta bei Cassiodor var. VII,
32, wo von vultus noster und nostra effigies die Rede ist und die
Vetter als Beweis fiir eine Miinzhoheit Theoderichs anfithrt, muB
hier ganz auBer Betracht bleiben. Dasselbe gilt von dem be-
rithmten Goldmedaillon mit dem Bilde Theoderichs. Denn dieses
gehorte nicht zum kursfihigen Gelde, war eine Denkmiinze oder
richtiger wohl ein Schmuckstiick, also keine amtliche Arbeit, und
es ist unzuldssig, daraus irgendwelche verfassungsrechtliche
Schliisse zu ziehen. Wenn Theoderich sich damit begniigte, auf
die kaiserlichen Miinzen sein Monogramm zu setzen, so gab er
eben damit kund, daB er zwar Anteil an den Souverinititsrechten
besaB, nicht aber, daB er sich dem Kaiser gleichstellte (ebenso
der patricius Rikimer, Odowakar). Nicht irre machen diirfen einige
Ausnahmen von der Regel: daB Theoderich einen der Konsuln
ernannte, obwohl diese Beamte des Gesamtreiches waren, daB er
das Recht besaB, den Purpur und die sonstigen kaiserlichen Ab-
zeichen zu tragen, und daB nur s eine Standbilder, nicht auch die
des Kaisers, in Italien aufgestellt werden durften. Die vollstindige
offizielle Titulatur war Flavius Theodoricus rex, gewohnlich ab-
gekiirzt Theodoricus rex. Die Bezeichnung Flavius kennzeichnet

¢ L. Schmidt, a.a.O. I2, 331.
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ihn als den Inhaber des hochsten romischen Staatsamtes, des
Patriciats, als den leitenden Heermeister und Minister, wie es
z. B. bei Aetius, Rikimer, spiter bei den Exarchen von Ravenna
der Fall war. Rex nannte er sich als Konig seiner germanischen
Soldaten, wie Prokop, Bell. Goth. I,1, 26 angibt und durch Jor-
danes, Rom. 349 bestatigt wird: R e x gentium 7 et consul Romanus
Theodoricus Italiam petiit . .. regnum gentis sui et Romani
populi principatum . .. continuit. Rex schlechthin hief er wie
Odowakar, da seine Leute sich nicht bloB aus Goten zusammen-
setzten. Es ist nicht berechtigt, dem Titel rex einen weitergehenden
Sinn unterzulegen und ihn auf die Herrschaft iiber die Romer mit
zu beziehen. Das gotische Konigtum war freilich mehr ein titu-
lares; die Gewalt, die Theoderich als Patricius iiber das Heer
besaB}, verlieh ihm schon allein die Macht, auch sein Volk seinem
Willen zu unterwerfen; es hatte aber fiir ihn insofern nicht ge-
ringen Wert, als es ihm, der in seinem réomischen Amte vom Kaiser
abhingig und absetzbar war, eine Riickversicherung darstellte.
Dem Kaiser hat sich Theoderich niemals gleichgestellt?; wie
Prokop, a. a.O., angibt, hat er die kaiserlichen Insignien nicht an-
gelegt, obwohl sie ihm zuerkannt worden waren, auch hat er nie-
mals die Bezeichnung Kaiser (imperator, Augustus) und kaiserlich
(sacer, divinus) gefiihrt. Anastasio imperatori schreibt Theo-
doricus rex im Jahre 508, Cassiod. var. I,1; wenn er auf einer
Inschrift semper Augustus genannt wird, so ist das nur einmalig
und miBbrauchlich geschehen. Und das schon erwahnte Gold-
medaillon, aus dem G. Vetter, a.a. O., S. 59 ff. «<den Willen Theo-
derichs, dem Kaiser gleich zu sein» zu erkennen glaubt, muf}, wie
gesagt, auBer Spiel bleiben. (Princeps, wie er hier heiBt, ist un-
technisch und bezeichnet nur den Ersten im Staate.)

Es ist nur folgerichtig, wenn von der Erhaltung national-
germanischer Einrichtungen, Sitten und Gebriuche bei den Goten
nur in sehr beschrinktem MaBe die Rede sein konnte. Wesentlich
germanischen.Charakter haben, wie nicht anders zu erwarten, in
erster Linie das national organisierte und ausgeriistete Heer und

7 gentes soviel wie barbari, Nichtromer; vgl. L. Schmidt, a.a.O. I
360, 4.

8 Vgl, dazu im Einzelnen L. Schmidt, a.a.O.; S. 372.
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das Gefolgschaftswesen bewahrt. Ihren Ursprung im Gefolge
hatten die konigliche Tafelrunde (convivium), sowie die maiores
domus, am Hofe erzogene vornehme Goten, die vom Konige in
verschiedenen Vertrauensstellen verwendet wurden und mit an-
deren angesehenen Volksgenossen eine Art Staatsrat bildeten, wih-
rend das militirische Gefolge, die Leibwachen, schon mehr nach
byzantinischem Muster gewandelt war?® Das gotische Recht
fithrte nur ein sehr bescheidenes Dasein fort. In der ersten Zeit
lebten beide Nationen nach ihren angestammten Rechten. Theo-
derich war aber nicht gewillt, diese Verschiedenheit bestehen zu
lassen, sondern darauf bedacht, die Rechtsgleichheit herzustellen,.
indem er seinen Verordnungen, die sich ganz auf das rémische
Recht stiitzten, den Charakter eines gemeinen Rechtes beilegte.
Gotisch blieb allein als ein diirftiger Rest das Familien-, Ehe- und
Erbrecht, dieses allerdings noch bis in spite Zeit hinein, als das
Reich lingst untergegangen war. Ebensowenig hat sich Theo-
derich fiir die Erhaltung und Férderung der gotischen Sprache
und Literatur eingesetzt, diese vielmehr immer geringschitzig be-
handelt; wenn er den Goten verbot, sich mit romischer Literatur
und Wissenschaft zu beschiftigen, so geschah das nicht aus na-
tionalem Empfinden, sondern weil er eine Beeintrichtigung der
Wehrhaftigkeit seines Volkes befiirchtete. Sein Ziel war eben
nicht, wie in der neuesten Tendenzliteratur verkiindet wird, «ro-
mischen Staat und deutsches Volkstum zu verkoppeln» 19, sondern
die romischen Einrichtungen zur maBgebenden Geltung zu bringen
und die germanischen Elemente zu unterdriicken, wenn nicht ganz
zu beseitigen. _

Als Zeichen fiir eine von nationalem Geiste getragene Re-
gierung wird immer wieder Theoderichs Biindnispolitik ange-
fithrt. Sehr zu Unrecht. Denn wenn der Koénig zur Festigung
seiner zu Anfang noch unsicheren Herrschaft gegeniiber Byzanz
mit mehreren anderen germanischen Staaten Vertrige abschloB,
~ so geschah das. nicht, weil er sich mit diesen volkisch enger ver-
bunden fithlte, sondern weil sie die bedeutendsten Militairméachte

? Vgl. L. Schmidt, a.a. 0., S. 378, 380.
- 10 S0 z.B. W. Hoppe, Die Fiihrerpersonlichkeit in der deutschen
Geschichte (1934), S. 12.
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waren. Von einem solchen Gefiihl ist nur in den Beziehungen zu
den nahe verwandten Westgoten etwas zu bemerken. Und wenn
Theoderich spéiter, als seine Macht gesichert erschien, in jenem
Volkerbund eine fiithrende Rolle zu spielen, eine Art Oberhoheit
itber die Bundesgenossen auszuiiben beanspruchte, so geschah das,
weil er in seiner Eigenschaft als kaiserlicher Stellvertreter und
Verweser des romischen Westens berufen zu sein glaubte, das alte
westromische Imperium, wenn auch in lockerer Form, wieder auf-
leben zu lassen. Von diesem Gesichtspunkte aus suchte er dort
die Verbreitung rémischer Ordnungen und Kultur in jeder Weise
zu fordern und ihre Einfithrung nachdriicklich zu empfehlen. So
sandte er dem Burgunderkénige Gundobad kunstvolle Uhren, an
den Frankenkénig Chlodowech einen Kitharoeden mit dem Be-
merken, daB dieser bestimmt sei, die Rolle eines zweiten Orpheus
zu spielen und durch siiBe Weisen den Sinn der «Barbaren» zu
bezwingen (Cassiod. var. I, 46; II, 40). Nach der Besetzung der
Provence fiihrte er dort die staatliche Organisation nach dem
Muster des iibrigen ostgotischen Gebietes, also in engem An-
schluB an die von ihm bewunderten romischen Ordnungen, durch.
«Was niitzt es, die Barbaren (d.h. die Franken) vertrieben zu
haben, wenn die Befreiten nicht nach den Gesetzen (d.h. dem
romischen Recht) leben.» Und: «Leget biirgerliche Sitten an, ent-
kleidet Euch des Barbarentums; unter unserer gerechten Herr-
schaft diirft [hr nicht mehr nach fremden Sitten leben: nur die
barbarische Herrschaft lebt nach ziigelloser Willkiir,» so lieB der
Konig damals nach Gallien schreiben (Cass. var. III, 43). Der
Plan konnte nicht gelingen, weil die im Westen lebendig wer-
denden Volker nach Entwickelung ihrer Eigenart dridngten.

Die Mischung rémischen und germanischen Wesens im Staate
mit Uberwiegen des ersteren Elementes spiegelt sich auch in der
Personlichkeit des Konigs wieder. Seine viel bewunderte unbe-
stechliche Gerechtigkeit und Toleranz kann man wohl als spezi-
fisch germanische Eigenschaften buchen. Dasselbe gilt von der
vielbesprochenen Treue. Ausfiihrlich geht Vetter, a.a.O., S. 42 ff.
auf das Treueverhiltnis zwischen dem Konige einerseits, seinem
Gefolge und den iibrigen Volksgenossen andererseits ein. Aber
hier miissen schon einige Abstriche gemacht werden. Vetter
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schreibt: «Als Gefolgschaftsfithrer wuBte er auch Treue bei
Feinden zu schitzen. Gerade Liberius, der bis zuletzt bei seinem
Konig Odowakar ausgeharrt, iibertrug Theoderich die ‘Landver-
teilung in Italien.» In Wahrheit hatte es Liberius in erster Linie
wohl seiner ausgezeichneten Kenntnis der Vérwaltung, die ihn un-
entbehrlich machte, zu verdanken, daB er auch in die Dienste des
neuen Herrschers iibernommen wurde. Dagegen war es echt by-
zantinisch-orientalisch, wenn Theoderich sich von seinen Unter-
tanen streng abschloB und es nicht leicht war, zu ihm vorgelassen
zu werden 11, Ein wichtiges Zeugnis fiir die Beurteilung seines
Charakters ist sein Verhalten bei dem Tode seines Gegners Odo-
wakar. Nach der offenbar auf einen gut unterrichteten Zeit-
genossen zuriickgehenden, sehr genauen Erzdhlung des byzantini-
schen Chronisten Johannes von Antiochia (Fragm. 214) hatte sich
der Vorgang folgendermaBen abgespielt. Als nach AbschluB des
zwischen den beiden Gegnern vereinbarten Vertrages, demzufolge
diese gemeinsam fiiber Italien herrschen sollten, Odowakar zur
Aussprache mit dem Gotenkoénige im Palast zu Ravenna erschien,
kamen zwei Minner auf jenen zu und ergriffen, wie Bittsteller
zu tun pflegten, seine beiden Hinde. Auf dieses verabredete
Zeichen hin stiirmten aus den Nebenzimmern Bewaffnete herbei,
zogerten aber, den ersten Streich zu tun. Da eilte Theoderich
selbst herbei und stieB dem Feinde das Schwert beim Schliissel-
bein in den Kérper. Odowakars letzte Worte waren: Wo ist Gott?,
worauf Theoderich erwiderte: Ich tue dir, was du den Meinigen
getan hast. Beim Anblick der furchtbaren Wunde soll der Goten-
konig gesagt haben: Nicht einmal Knochen scheint der Schuft im
Leibe gehabt zu haben. Es ist klar, daB das geplante Condominium
nur eine Verlegenheitslosung darstellte und iiber lang oder kurz
doch zur Wiederaufnahme des Krieges bis zur volligen Besei-
tigung des einen Partners gefiihrt hitte. Aber die Art, wie
sich Theoderich seines Gegners entledigte, den er im Zustande
der Wehrlosigkeit, nicht im ehrlichen Kampfe und unter Ver-
letzung des Gastrechtes niederstie, 146t einen Makel auf seinen

11 Vgl. Dahn, Konige der Germanen, III (1866), S. 288: Der freie
Zutritt zum Konig hat aufgehért, er ist nach den strengen Formen byzan-
tinischer Etikette geordnet, fiir Jedermann, mag er es noch so eilig haben.
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Charakter fallen. Die Goten suchten die Untat damit zu ent-
schuldigen, daB ihr Koénig nur in berechtigter Notwehr gehandelt
habe, um eine gegen ihn gerichtete Verschwoérung zu durchkreuzen.
Das ist sehr wenig wahrscheinlich und nur als ein plumper Ver-
such, die Schuld auf die Gegenseite abzuwilzen, zu bewerten. Dal3
Odowakar im Gefithl der Unschuld starb, zeigen seine letzten
Worte: Wo ist Gott?, d.h. wo gibt es noch eine Gerechtigkeit?
Nicht umsonst war Theoderich bei den Byzantinern in die Schule
gegangen. Der Versuch Vetters, seinen Helden in diesem Falle
reinzuwaschen, muBl als miBgliickt bezeichnet werden.

Dietrich von Bern ist bekanntlich eine Lieblingsgestalt der
deutschen Sagendichtung gewesen. Aber nur wegen seines Helden-
tums spielt er in dieser eine Rolle, nicht als nationale Figur, als
Streiter fiir Volk und Vaterland. «Kein Zweig des altgermani-
schen Schrifttums bis zur isldndischen Saga ist nach seiner Ge-
sinnung national 12, Der Held kampft hier nur um personlichen
Ruhm und Ehre, wofiir er auch sein Leben zu opfern bereit ist.
Auch der an sich bewundernswerte Widerstand der letzten Goten
unter Teja am Vesuv hatte nur diesen einen Zweck, war mehr
eine sportliche Leistung; «er war kein Ringen fiir Freiheit und
Vaterland, gehort nicht in die Reihe von Salamis, Sempach und
Dennewitz» 13.

12 Germanische Altertumskunde, herausgegeben von Hermann Schnei-

der (1938), S. 180.
13 A, Heusler, Germanentum (1934), S. 153,




	Theoderich, römischer Patricius und König der Goten

